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Jahresvolkswirtschaftsplan : Haupt
instrument des sozialistischen Staates 
zur planmäßigen, proportionalen 
Entwicklung der Volkswirtschaft für 
die Zeit eines Jahres; zum Gesetz 
erhobenes einheitliches Programm 
der Tätigkeit aller Staats- und Wirt
schaftsorgane, Betriebe, Kombinate 
und Einrichtungen und aller Werk
tätigen. Die staatliche Leitung der 
Ausarbeitung und Durchführung des 
J. erfolgt mittels der durch -► 
Bilanzierung begründeten staatlichen 
-> Plankennziffern und volkswirt
schaftlichen Berechnungskennziffern, 
die die Erfordernisse des Reproduk
tionsprozesses und die wirtschafts
politischen Ziele der Arbeiterklasse 
und ihrer marxistisch-leninistischen 
Partei zum Ausdruck bringen. Die 
Ausarbeitung und Bilanzierung des 
J. erfolgt stufenweise. Auf der 
Grundlage der Analyse des erreich
ten Entwicklungsstandes und der im 
-» Fünfjahrplan festgelegten Auf
gaben werden von der Staatlichen 
Plankommission als verantwort
lichem Organ des Ministerrates staat
liche Aufgaben erarbeitet und an die 
Staats- und Wirtschaftsorgane über
geben. Diese sind verpflichtet, die 
ihnen mit den staatlichen Plankenn
ziffern und volkswirtschaftlichen Be
rechnungskennziffern übertragenen 
Leistungsaufgaben und Fonds des 
J. auf die ihnen nachgeordneten Be
triebe, volkseigenen Kombinate und 
Einrichtungen differenziert zu ver
teilen. Die Leiter der Staats- und 
Wirtschaftsorgane sowie volkseigener 
Kombinate, Betriebe und Einrich
tungen sind dafür verantwortlich, 
daß der Planentwurf sowie der 
Gegenplan materiell und finanziell 
bilanziert und mit den Koopera
tionspartnern, den Außenwirtschafts
organisationen, den bilanzierenden 
Organen, den örtlichen Staatsorga
nen und der zuständigen Bank

abgestimmt sind (-> Abstimmung). 
Die Planentwürfe sind vor den 
zuständigen Staats- und Wirtschafts
organen zu verteidigen. Der ord
nungsgemäße Ablauf der Planung 
und Bilanzierung und der dazu not
wendigen zwischenzweiglichen und 
territorialen Abstimmungen sowie 
die Gestaltung der Planentwürfe und 
Planinformationen zum J. wird durch 
planmethodische Bestimmungen ge
regelt, die der Vorsitzende der 
Staatlichen Plankommission heraus
gibt. Die Staatliche Plankommission 
ist für die Gesamtbilanzierung des J. 
verantwortlich. Sie hat den Prozeß 
der Planausarbeitung zu leiten und 
die Planentwürfe der Minister und 
Leiter der anderen zentralen Staats
organe an Hand volkswirtschaftlicher 
Berechnungen und Bilanzen zu ko
ordinieren. Dabei werden die Auf
gaben zur planmäßigen Entwick
lung der sozialistischen ökonomischen 
Integration mit der UdSSR und den 
anderen RGW-Ländern vorrangig 
berücksichtigt. Der Entwurf des J. 
zur Entwicklung der Volkswirtschaft 
der DDR wird vom Ministerrat be
stätigt und der Volkskammer zur 
Beschlußfassung vorgelegt. Ent
sprechend dem beschlossenen J. er
halten die Leitungsbereiche staatliche 
Planaufgaben. Die zur Erfüllung des 
J. notwendigen ökonomischen Be
ziehungen sind durch -> Wirtschafts
verträge zu regeln. Die Leiter der 
Staats- und Wirtschaftsorgane sowie 
der -> volkseigenen Betriebe, Kom
binate und Einrichtungen sind für die 
effektive Durchführung des J., für die 
Sicherung einer hohen Kontinuität 
und Stabilität der planmäßigen Re
produktion und für die Mobilisierung 
der Werktätigen zur Erfüllung und 
Übererfüllung der Planauflagen ver
antwortlich. Auf der Grundlage des 
zentralen staatlichen Planes haben 
die Betriebe und Kombinate die er-


